
  
Der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz hat namens der Landesregierung die Kleine 

Anfrage mit Schreiben vom 1. Juli 2015 beantwortet. 

LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/3945 
6. Wahlperiode 02.07.2015 

 
 
 
 
 
 

KLEINE ANFRAGE 
 
der Abgeordneten Barbara Borchardt, Fraktion DIE LINKE  
 
 
Verstöße gegen die Düngeverordnung und das Wasserhaushaltsgesetz 
 
und 
 

ANTWORT 
 

der Landesregierung  
 

 

 
In Ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage auf Drucksache 6/3826 benannte 

die Landesregierung Verstöße gegen die Düngeverordnung des Bundes 

und gegen das Wasserhaushaltsgesetz sowie die daraus resultierenden 

Sanktionen. 

 

1. Gegen welche Unternehmen oder Einzelpersonen wurden Anzeigen 

wegen vermuteter Verstöße gegen die Düngeverordnung des Bundes 

in Mecklenburg Vorpommern bei den zuständigen Behörden erstattet 

(bitte nach Eingangsbehörde und Art des Verstoßes darstellen)? 

 
2. Wie viele dieser Anzeigen haben sich als begründet erwiesen (bitte 

nach Eingangsbehörde, Art des Verstoßes, Unternehmen oder Einzel-

person darstellen)? 

 
3. Welche Unternehmen oder Einzelpersonen wurden wegen der oben 

genannten Verstöße sanktioniert (bitte nach Kreisen, Art des 

Verstoßes und Sanktionsart darstellen)? 

 
4. Gegen welche Unternehmen oder Einzelpersonen wurden Anzeigen 

wegen vermuteter Verstöße gegen das Wasserhaushaltsgesetz in 

Mecklenburg-Vorpommern bei den zuständigen Behörden erstattet 

(bitte nach Eingangsbehörde und Art des Verstoßes darstellen)? 

 
5. Wie viele dieser Anzeigen haben sich als begründet erwiesen (bitte 

nach Eingangsbehörde, Art des Verstoßes, Unternehmen oder Einzel-

person darstellen)? 
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6. Welche Unternehmen oder Einzelpersonen wurden wegen der oben 

genannten Verstöße sanktioniert (bitte nach Kreisen, Art des 

Verstoßes und Sanktionsart darstellen)? 

 

 

 

Die Antwort der Landesregierung kann aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht als 

Drucksache veröffentlicht werden. Eine Einsichtnahme von Mitgliedern des Landtages in die 

Antwort der Landesregierung ist im Parlamentssekretariat möglich. 

 


